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Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
- in der vom Deutschen Bundestag am 01.06.2006 in zweiter und dritter Lesung verabschiedeten Fassung - 

 
 
 

 
SGB II 
• Der SGB II-Leistungsträger kann – neben der be-

reits bestehenden Möglichkeit, an Stelle des Hil-
febedürftigen vorrangige Sozialleistungsansprü-
che geltend zu machen – künftig auch Rechtsbe-
helfe und Rechtsmittel einlegen 

• Die Träger der Grundsicherung können einen Au-
ßendienst zur Vermeidung von Leistungsmiss-
brauch einrichten 

• Gleichstellung gleichgeschlechtliche Partner mit 
der eheähnlichen Gemeinschaft; damit werden 
auch Partner einer nicht eingetragenen gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaft zu einer Be-
darfsgemeinschaft, wenn sie eine Einstehensge-
meinschaft bilden. Eine solche Einstehensge-
meinschaft wird vom Gesetz vermutet (Einfüh-
rung einer Beweislastumkehr), wenn Partner 
• länger als ein Jahr zusammenleben, 
• mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 
• Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen 

oder 
• befugt sind, über Einkommen oder Vermögen 

des anderen zu verfügen. 
Auch hilfebedürftige Mitglieder von Wohngemein-
schaften fallen damit unter die gesetzliche Ver-
mutungsregelung. Die gesetzliche Vermutung 
kann widerlegt werden, indem der Betroffene 
darlegt, dass alle Kriterien nicht erfüllt werden 
bzw. die Vermutung durch andere Kriterien ent-
kräftet wird 

• Keine Leistungen nach SGB II erhält, wer Alters-
rente oder vergleichbare Leistungen bezieht oder 
in einer stationären Einrichtung untergebracht ist 
(hierzu zählen auch Einrichtungen zum Vollzug 
richterlich angeordneter Freiheitsentziehung). – 
Ausnahmen: a) Personen in stationärer Einrich-
tung, die mindestens 15 Std./Woche unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes erwerbstätig sind sowie b) Personen, die 
voraussichtlich für weniger als sechs Monate in 
einem Krankenhaus (und/oder einer medizini-
schen Reha-Einrichtung) untergebracht sind; wird 
ein unter sechs Monaten dauernder Aufenthalt 
prognostiziert, so greift der Ausschlusstatbestand 
nach sechs Monaten 

• Keine Leistungen erhält, wer sich ohne Zustim-
mung des persönlichen Ansprechpartners außer-
halb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält; 
bei Hilfebedürftigen, die in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen, 
ist eine Ortsabwesenheit mindestens für die ar-
beitsvertraglich zustehende Urlaubsdauer zu ge-
währen 

• In Bedarfsgemeinschaften wird das Einkommen 
und Vermögen des nicht leiblichen „Elternteils“ 
zur Bedarfsdeckung auch des nicht leiblichen 
Kindes herangezogen 

• Vom Einkommen eines Unterhaltsverpflichteten 
sind Unterhaltsansprüche (aufgrund eines titulier-
ten Unterhaltsanspruches oder einer notariell be-
urkundeten Unterhaltsvereinbarung) abzusetzen 

• Der vom Pflegegeld nach SGB VIII auf den erzie-
herischen Einsatz entfallende Betrag (z. Zt. 202 € 
pro Kind und Monat) wird für das dritte Pflege-
kind zu 75% und ab dem vierten Pflegekind in 

voller Höhe als anrechenbares Einkommen be-
rücksichtigt 

• Der Schonbetrag für Altersvorsorgevermögen au-
ßerhalb der „Riester-Rente“ – jeweils für den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen und dessen Partner 
– wird auf 250 € (bisher: 200 €) pro vollendetem 
Lebensjahr und auf maximal 16.250 € (bisher: 
13.000 €) erhöht. Im Gegenzug wird der Grund-
freibetrag für den volljährigen Hilfebedürftigen 
und dessen Partner auf 150 € (bisher: 200 €) pro 
vollendetem Lebensjahr und auf mindestens 
3.100 € (bisher: 4.100 €) sowie maximal 9.750 € 
(bisher: 13.000 €) gekürzt; der Schonvermö-
gensbetrag für hilfebedürftige minderjährige Kin-
der sinkt ebenfalls auf 3.100 € (bisher: 4.100 €) 

• Erwerbsfähige Erstantragsteller (Personen, die 
innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geld-
leistungen, die der Sicherung des Lebensunter-
halts dienen, weder nach SGB III noch nach SGB 
II bezogen haben) sollen ein Sofortangebot zur 
Aufnahme einer Beschäftigung oder Qualifizie-
rung erhalten; Leistungen zur Eingliederung 
(„Abschreckung“) können auch erbracht werden, 
wenn die Hilfebedürftigkeit noch nicht abschlie-
ßend festgestellt ist 

• Es wird klargestellt, dass  
• die gesetzliche Mehraufwandsentschädigung bei 

1-€-Jobs nicht als Urlaubsentgelt gezahlt wird, 
• der befristete Zuschlag zum Alg II kein Be-

standteil des Alg II ist und bis auf die Fälle, in 
denen ein Partner die Bedarfsgemeinschaft ver-
lässt, unveränderbar ist (Änderungen in den 
Einkommensverhältnissen bleiben für die ein-
mal berechnete Höhe des Zuschlags unberück-
sichtigt) 

• die Regelleistung auch die Bedarfe für Haus-
haltsenergie (ohne die auf die Heizung entfal-
lenden Anteile) umfasst, 

• der für die bisherige Unterkunft zuständige 
kommunale Träger für die Zusicherung und 
Übernahme der Wohnungsbeschaffungs- und 
Umzugskosten zuständig ist und der am Ort 
der neuen Unterkunft örtlich zuständige kom-
munale Träger für die Gewährung der Mietkau-
tion 

• Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen 
Umzug die angemessenen KdU-Aufwendungen, 
werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der 
bis dahin zu tragenden KdU erbracht 

• Erstattungen überzahlter Betriebskosten werden 
nicht mehr als Einkommen im Rahmen der Be-
dürftigkeitsprüfung berücksichtigt, sondern im 
Folgemonat unmittelbar von den KdU abgezogen; 
im Ergebnis kommt es durch die Neuregelung zu 
einer Entlastung des kommunalen Trägers 

• Leistungen für KdU werden an unter 25-Jährige 
nicht erbracht, wenn diese vor der Beantragung 
von Leistungen in der Absicht umziehen, die Vor-
aussetzungen für die Leistungsgewährung her-
beizuführen 

• Auszubildende, bei denen die in der Ausbildungs-
förderung (BAföG sowie BAB und Ausbildungsgeld 
nach SGB III) berücksichtigten KdU-Leistungen 
nicht für eine Existenzsicherung ausreichen, er-
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halten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten an-
gemessenen KdU 

• Die BA übernimmt auf Antrag im erforderlichen 
Umfang die Aufwendungen für die angemessene 
Kranken- und Pflegeversicherung (GKV sowie 
Standardtarif PKV), soweit Personen alleine durch 
diese Aufwendungen hilfebedürftig würden 

• Sozialgeldbezieher mit Merkzeichen G im 
Schwerbehindertenausweis erhalten einen Mehr-
bedarf von 17% der maßgebenden Regelleistung 

• Die Sanktionstatbestände werden um die Ableh-
nung der Aufnahme bzw. Fortführung eines So-
fortangebotes für Erstantragsteller erweitert und 
die Sanktionen selbst werden drastisch ver-
schärft: 
• Die Leistungskürzung betrifft immer das ge-

samte Alg II (bei erstmaliger Pflichtverletzung 
war die Kürzung bisher auf die Regelleistung 
begrenzt – nicht betroffen waren KdU und 
Mehrbedarfszuschläge) 

• Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung 
innerhalb eines Jahres (bisher: drei Monate) 
seit Beginn des letzten Sanktionszeitraums wird 
das Alg II 
o bei Pflichtverletzungen (außer Meldever-

säumnissen) um 60% der maßgebenden Re-
gelleistung gekürzt und bei jeder weiteren 
wiederholten Pflichtverletzung fällt das Alg II 
weg; eine Begrenzung der Kürzung auf 60% 
der maßgebenden Regelleistung ist möglich 
(Ermessen), wenn der Sanktionierte sich 
nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten 
nachzukommen 

o bei Meldeversäumnissen um jeweils (zusätzli-
che) 10% der maßgebenden Regelleistung 
gekürzt – also beim zweiten Meldeversäum-
nis um 20%, beim dritten um 30% usw. 

o bei unter 25jährigen Jugendlichen und Jung-
erwachsenen (außer Meldeversäumnissen) 
um 100% gekürzt; Leistungen für Unterkunft 
und Heizung können erbracht werden (Er-
messen), wenn der Sanktionierte sich nach-
träglich bereit erklärt, seinen Pflichten nach-
zukommen. Zudem wird die für diese Perso-
nengruppe bislang geltende (Soll-) Vorschrift 
zur Erbringung von Sachleistungen oder 
geldwerten Leistungen (Lebensmittelgut-
scheine) in eine Kann-Vorschrift (Ermessen) 
umgewandelt. Die Dauer des Sanktionszeit-
raums kann von drei Monaten auf sechs Wo-
chen verkürzt werden (Ermessen) 

• Alg-Beziehern, die wegen einer Meldeversäum-
nis-Sperrzeit Alg II beziehen, wird das Alg II 
um 10% der maßgebenden Regelleistung ge-
kürzt; zudem läuft künftig die Sanktion nach 
SGB II zeitgleich mit der Sperrzeit nach SGB III 
ab  

• Der bisher nur durch Übergangsanzeige zu be-
wirkende Übergang von Ansprüchen wird durch 
einen gesetzlichen Forderungsübergang (wie 
nach altem BSHG und heutigem SGB XII) ersetzt 

• Der Bewilligungszeitraum kann grundsätzlich auf 
bis zu zwölf Monate verlängert werden in Fällen, 
in denen keine Veränderung in den Verhältnissen 
erwartet wird (z.B. „58er-Regelung“, Ältere in 
Ein-Euro-Jobs, bei Pflege von Angehörigen, Al-
leinerziehende während des Bezugs von Erzie-
hungsgeld) 

• Zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit von Hilfe-
bedürftigen kann auch eine KK die Einigungsstelle 
anrufen und sich am Verfahren beteiligen (die KK 

ist allerdings nicht Mitglied der gemeinsamen Ei-
nigungsstelle) 

• Zur Aufdeckung ausländischen Vermögens wird 
ein automatisierter Datenabgleich mit aufgrund 
der Zinsinformationsverordnung gespeicherten 
Daten ermöglicht – darüber hinaus wird ein Ab-
gleich mit den Leistungsdaten der BA und in Ein-
zelfällen auch mit den Daten des Kraftfahrt-
Bundesamtes und denen der Meldebehörden er-
möglicht 

• Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
sind nicht mehr alleine die AA, sondern auch die 
die Leistung bewilligenden Stellen (Argen, kom-
munale Träger) zuständig 

• Einführung eines Wahlrechts zwischen dem be-
fristeten Zuschlag zum Alg II und dem Kinderzu-
schlag nach § 6a BKGG. Der Bewilligungszeit-
raum des Kinderzuschlags wird auf grundsätzlich 
sechs Monate festgelegt 

 
SGB III 
• Arbeitnehmer, die durch Aufnahme einer selb-

ständigen hauptberuflichen Tätigkeit ihre Arbeits-
losigkeit beenden, haben in der Zeit nach der  
Existenzgründung Anspruch auf einen Grün-
dungszuschuss (zur Sicherung des Lebensunter-
halts und zur sozialen Sicherung). Der Grün-
dungszuschuss ersetzt das bisherige Übbg und 
den bis Mitte 2006 befristeten Existenzgrün-
dungszuschuss („Ich-AG“). Der Anspruch auf 
Gründungszuschuss setzt voraus, dass der ArbN  
o bis zur Aufnahme der selbständigen Tätigkeit 

entweder Anspruch auf Entgeltersatzleistungen 
nach SGB III hat oder in einer ABM beschäftigt 
ist,  

o bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch 
mindestens 90 Tage Alg-Anspruch hat, 

o der AA die Tragfähigkeit der Existenzgründung 
nachweist und 

o seine Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung 
der selbständigen Tätigkeit darlegt 

• Die Höhe des Gründungszuschusses entspricht in 
den ersten neuen Monaten der Höhe des vorher-
gehenden Alg zuzüglich 300 €; er kann für weite-
re sechs Monate in Höhe von 300 € gezahlt wer-
den, wenn der Geförderte seine Geschäftstätig-
keit anhand geeigneter Unterlagen darlegt 

• Für jeden Tag, den ein Gründungszuschuss ge-
leistet wird, verringert sich der Alg-Anspruch um 
einen Tag 

 


